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 ION für umA 
                                              

1. Art des Angebots 
 

16 Inobhutnahmeplätze aufgeteilt in 2 Gruppen 

2. Rechtsgrundlage 
 

§§ 34, 42 (41) SGB VIII (keine rund um die Uhr Aufnahme) 

3. Personenkreis Männliche Jugendliche ab 13 Jahren (i.d.R. unbegleitete 
minderjährige Ausländer) 
 

• deren Erziehung und Entwicklung in ihren 
Herkunftsfamilien oder sonstigem Lebensumfeld aktuell 
nicht sichergestellt ist, 

• die Gewalt- und Missbrauchserfahrungen gemacht haben, 

• die vernachlässigt werden, 

• die sich in Gefährdungssituationen befinden und geschützt 
werden müssen und für die eine Perspektivfindung 
notwendig ist. 
 

 

4. Allgemeine Zielsetzung • Strukturierung, Differenzierung und Vorbereitung der 
Umsetzung der Hilfeplanung in enger Kooperation 
zwischen Einrichtung, AfSD und anderen Fachdiensten. 

• Vermittlung in differenzierte stationäre Anschlusshilfen z.B. 
der Familienpflege, dem betreuten Wohnen, der 
Heimerziehung 

 

5. Inhalte der Leistung Der Einrichtungsträger stellt sicher, dass die Einrichtung unter 
fachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitet und 
koordiniert wird. Hierunter fällt auch die Qualitätsentwicklung- 
und sicherung auf der Grundlage des 
Bundeskinderschutzgesetzes. 

5.1 Unterkunft und 
Raumkonzept 

Zurverfügungstellung, Ausstattung und Bewirtschaftung 
(Reinigung/Pflege) von Wohnraum, Nutz- und 
Gemeinschaftsflächen sowie deren Instandhaltung.  
Reinigung und Pflege der Wäsche gemeinsam mit den 
Jugendlichen 
 
Die Unterbringung erfolgt ausschließlich in Einzelzimmern. 

5.2  Verpflegung 
 
 

Die Verpflegung erfolgt durch eine Selbstversorgung der 
Betreuten unter Anleitung der BetreuerInnen in Bereichen wie 
Küchenhygiene, Speisenzubereitung, gesundheitsförderliche 
Ernährung sowie dem Einkauf und Budgetieren. Die 
Unterstützung ist dabei abhängig vom notwendigen Grad der 
zu erlernenden Kompetenzen und wird daher im Laufe der 
Betreuung fortwährend reduziert. 
 

5.3  Erziehung/Sozial- 
 pädagogische                
 Betreuung 

Umfassende Betreuung durch sozialpädagogische Fachkräfte.  
Hierzu zählen:  

• Wahrnehmung der Aufsichtspflicht.  

• Gewährung und Sicherstellung von Schutz- und    
   Rückzugsmöglichkeiten 
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 • Differenzierte Erfassung und Darstellung individueller 
    Problemlagen sowie ggf. die Einleitung und Begleitung   
    medizinischer, pädagogischer und therapeutischer Hilfen 

• Unterstützung bei der Ausgestaltung der Hilfeplanung 

• Vorbereitung der Minderjährigen zur Vermittlung in eine  
   außerfamiliäre Anschlussmaßnahme, z.B. Pflegefamilie,  
   betreutes Wohnen oder Heim  

• Zusammenarbeit mit Fachkräften des Jugendamtes und  
   anderer Institutionen, z. B. der Kinder- und  
  Jugendpsychiatrie, Schule 

• Sicherstellung der Kinderechte  

• Sicherstellung von Beschwerdemöglichkeiten  

• Beteiligung der jungen Menschen in allen sie betreffenden  
   Entscheidungen 
 
Durch Strukturierung des Alltags bieten wir einen freiwilligen 
Beschäftigungsbereich im Außengelände an. Hier können 
Fahrräder unter Anleitung hergerichtet, Gewächshaus- und 
Hochbeete genutzt und leichte verschiedene handwerkliche 
Tätigkeiten durchgeführt werden.  
Dies dient der Ressourcenfindung für den weiteren 
Werdegang. 
 
 

6. Personelle Ausstattung Die fachliche Leitung erfolgt durch eine/einen Diplom 
(Sozial)pädagogin/(Sozial-)pädagogen mit mehrjähriger 
Berufserfahrung.  
Die Betreuung erfolgt durch Sozialpädagoginnen / 
Sozialpädagogen bzw. Erzieherinnen / Erzieher oder vgl. 
Qualifikation. 
 
Eine Nachtwache und eine anwesende Nachtbereitschaft sind 
erforderlich. Als Nachtbereitschaft können auch Hilfskräfte mit 
erzieherischen und sozialpäd. Kenntnissen eingesetzt werden, 
wenn eine fachlich qualifizierte Hintergrundbereitschaft 
vorhanden ist.  
 
Personalmix: min. 50:50/max. 70:30 
 
Personalschlüssel: 1: 2,0 
 
Dienste gesamtes Haus: 
1 Nachtwache und 1 Nachtbereitschaft 
0,25 Hausmeister 
0,75 Hauswirtschaftskraft 
Fachliche Leitung: Einzelvertragliche Regelung 
Geschäftsführung/Verwaltung: Einzelvertragliche Regelung 
Hauswirtschaft Reinigung/Technik: Einzelvertragliche 
Regelung 
 

7. Umfang der Leistung 
     

Betreuung an 365 Tagen im Jahr, rund-um-die-Uhr 
 



Anlage 2.1 

VK-UAG/Os/Stand: Juni 2013 

Beschlossen in der Sitzung der Vertragskommission SGB VIII am 03.12.2014 (Hinweis: Ziffer 11 

Leistungsentgelt muss noch überarbeitet werden) 
 

 3 

8. Pädagogische Sachmittel Altersgerechtes Spiel-, Freizeit- und Beschäftigungsmaterial 

9. Betriebsnotwendige 
    Anlagen und Ausstattung 

Vorhalten von Anlagen entsprechend der behördlichen 
Auflagen und Schutzbestimmungen. 
 
Ausstattung der Zimmer und der Nutz- sowie 
Gemeinschaftsflächen mit altersgerechtem Inventar. 
 
Ausstattung der Büros mit üblichem Geschäftsinventar. 
 

  
10. Qualitätssicherung und  

  Qualitätsentwicklung 
 

Die Maßnahmen des Trägers einer Einrichtung zur                                            
Qualitäts- und Entwicklungssicherung werden mindestens im 
Abstand von 2 Jahren in einem Qualitätsentwicklungsbericht 
entsprechend der Regelungen des Landesrahmenvertrages 
dokumentiert. 

11. Leistungsentgelt 
 

Das Leistungsentgelt enthält die Kosten für das 
Regelleistungsangebot und die betriebsnotwendigen 
Investitionen. Im Entgelt sind außerdem die Kosten für die 
Durchführung von Ferienmaßnahmen, die Kosten der 
Unterkunft sowie Kosten für deren Ausstattung und 
Instandhaltung enthalten. Ferner Kosten die sich aus der 
Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes ergeben 

 • zur Umsetzung des Kinderschutzes im Sinne des 8a SGB 
   VIII,  

• für die Umsetzung von Partizipationskonzepten und  
  Regelungen zum Beschwerdemanagement sowie  

• zur Qualitätssicherung und Supervision/Fachberatung. 
 
 Im Entgelt sind nicht enthalten und daher im Einzelfall 
zusätzlich nach SGB VIII zu finanzieren:  

• Taschengeld und pauschalierte Nebenkosten 

 • Bekleidungspauschale 

• Notwendige Fahrtkosten zur Schule, soweit keine  
   vorrangigen Ansprüche gegenüber dem Senator für Bildung  
   und Wissenschaft bestehen.  
Für junge Menschen ab 13 Jahren unabhängig vom 
Schulbesuch Übernahme von Fahrtkosten in Höhe der 
günstigsten Monatskarte unter Abzug eines Eigenanteils, 
sofern vom Senator für Bildung und Wissenschaft keine 
Fahrtkosten übernommen werden,  

• mehrtägige Klassenfahrten,  

• Ersteinkleidung soweit nicht im Rahmen der Inobhutnahme  
   bereits gewährt 

 
 


